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 Steins Pod


Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von SteinsPod, meinem Newsletter zum Hören für Sie! Heute geht es um die Frage: Wo lässt sich eigentlich bei der Entgeltfortzahlung sparen.  5 Möglichkeiten habe ich da für Sie!
Bevor ich diese Frage genauer beleuchte, vorab wie immer der Hinweis: Das Manuskript zum Pod können Sie kostenlos herunterladen. Klicken Sie dazu einfach in der Pod-Vorschau auf die blaue Schrift. Die Pod-Vorschau finden Sie auf steinsblog.de. Und wenn Sie schon mal auf der Seite sind, achten Sie auch auf die Kleinanzeige mit dem Titel: Besteuerung des Firmenwagen in 2010 – jetzt ist alles anders. Mit den geldwerten Tipps daraus können Sie Hunderte Euros sparen. Das garantiere ich Ihnen!

Klicken Sie einfach auf die Anzeige – und der Gratis-Download beginnt
Doch nun zur Frage: Entgeltfortzahlung – So können Arbeitgeber sparen
Kranke Mitarbeiter kosten Sie als Arbeitgeber gleich doppelt Geld. Einerseits sind Sie nach § 3 Absatz 1 Satz 1 EFZG verpflichtet, für die ersten 6 Wochen der Arbeitsunfähigkeit das Gehalt fortzuzahlen. Zusätzlich müssen Sie die ausfallende Arbeitsleistung ausgleichen, indem Sie anderen Mitarbeitern Überstunden zahlen oder über eine Zeitarbeitsfirma eine Ersatzkraft anheuern. Kosten über Kosten! Wie gut, dass Sie mit den folgenden 5 Tipps etwas sparen können. 

Tipp 1: Kein Geld für Neuanfänger

Ein besonders ärgerlicher Fall: Gerade haben Sie einen neuen Mitarbeiter eingestellt und schon meldet er sich krank. Was in dieser Situation in der Praxis oft vergessen wird: Neue Mitarbeiter haben nach § 3 Absatz 3 EFZG erst nach 4-wöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Mit anderen Worten: In den ersten 4 Wochen müssen Sie einem neu eingestellten Mitarbeiter im Falle einer Arbeitsunfähigkeit das Gehalt nicht fortzahlen.

Wichtiger Hinweis: 

Für Auszubildende die in ein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen werden, gilt die 4-wöchige Wartefrist nicht. Auszubildende haben im Falle einer Übernahme ab dem 1. Tag Anspruch auf Entgeltfortzahlung (BAG, Urteil vom 20.08.2003, 5 AZR 436/02). 

Tipp 2:  Kein Geld für Uneinsichtige

Nicht jeder Mitarbeiter verhält sich im Krankheitsfall so, dass er schnell wieder gesund wird. Zwar muss ein arbeitsunfähiger Mitarbeiter je nach Krankheitsbild nicht unbedingt das Bett hüten. Andererseits hat jeder Mitarbeiter während seiner Arbeitsunfähigkeit die Pflicht, seine Genesung nicht durch uneinsichtiges Verhalten zu verzögern. Verstößt ein Mitarbeiter gegen diese Pflicht, müssen Sie als Arbeitgeber sein Gehalt nur für die Zeit der  Arbeitsunfähigkeit zahlen, die die Krankheit bei pflichtgemäßem Verhalten gedauert hätte (Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm, Urteil vom 28.08.1991; Az.: 15 So 437/91).

Tipp 3: Lassen Sie andere zahlen!

Bei Sport- und Verkehrsunfällen Ihrer Mitarbeiter sollten Sie immer aufhorchen! Stellt sich heraus, dass ein Dritter die Arbeitsunfähigkeit verschuldet hat, und dieser Ihrem Mitarbeiter gegenüber zum Ersatz des Verdienstausfalls verpflichtet ist, so geht dieser Anspruch auf Sie als Arbeitgeber über, wenn Sie Entgeltfortzahlung geleistet haben (§ 6 Absatz 1 EFZG).

Tipp: Wenn sich Arbeitnehmer weigern, Ihnen den Namen und die Anschrift des Schädigers mitzuteilen, können Sie nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 EFZG die Entgeltfortzahlung an Ihren Mitarbeiter verweigern.

Tipp 4: Kein Schein, kein Geld

Spätestens nach 3 Krankheitstagen ist Ihr Mitarbeiter verpflichtet, Ihnen seine  Arbeitsunfähigkeit mittels einer ärztlichen Bescheinigung am darauffolgenden Arbeitstag nachzuweisen. Gerade bei vorgetäuschten Krankheiten „vergessen“ Mitarbeiter aber oft, den „gelben Schein“ vorzulegen.

Tipp: Solchen Mitarbeitern gegenüber sollten Sie nicht nachlässig sein. Gerade wenn Sie das Gefühl haben, dass der Mitarbeiter nicht arbeitsunfähig war, sollten Sie auf den ärztlichen Nachweis bestehen und nach § 7 Absatz 1 Nr. 1 die Entgeltfortzahlung bis zur Vorlage verweigern. Legt der Arbeitnehmer den „gelben Schein“ nicht vor, müssen Sie auch nicht zahlen!

Trick 5: Legen Sie Kosten um!

Kleinbetriebe mit regelmäßig nicht mehr als 30  Arbeitnehmern können sich übrigens 80 % des im Krankheitsfall fortgezahlten Arbeitsentgelts von den Krankenkassen erstatten lassen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)). 

So – damit hätten wir das geklärt. Und wie versprochen: Wenn Sie auf der Seite www.steinsblog.de die Pod-Vorschau anklicken – die blauen Buchstaben dort nämlich – erhalten Sie kostenlos das Manuskript mit allen Aktenzeichen und Gesetzesfundstellen.

Und wenn Sie schon mal auf der Seite steinsblog.de sind – nicht vergessen: Klicken Sie auch gleich auf die Kleinanzeige Besteuerung des Firmenwagen in 2010 – jetzt ist alles anders – Sie können wirklich mit diesem Gratis-Ratgeber Hunderte Euros sparen. Der Download beginnt, wenn Sie die Anzeige anklicken.
Ich sage Tschüss für heute. Vergessen Sie nicht, auch nächste Woche wieder herein zuhören. Bis dahin denken Sie bitte immer daran:

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an - und handelt. Das sage nicht ich, das sagte der italienische Dichter Dante Alighieri, der von 1265 bis 1321 gelebt hat.
Packen Sie also kräftig an – und haben Sie noch eine schöne Woche! 
Ihr Günter Stein 
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